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Stück.

Montag den 3- April.

Erläuterte Verordnung wegen des verbottenen Haustrens mit
Waaren ausser den Messen und Jahrmärkten.

Bon Gottes Gnaden Wilhelm der Neunte, Landgraf zu Hesse«, Fürst zu Hersfeld,
G af zu Catzenelnboyen, Dietz, Ziegenhain, Nidda, Schaumburg und Hanau, rc. rc.

Mgen hiermit zu wissen: Nachdem Wir die unterm süten Marz 1784 erneuerte Verordnung,
O wesen des verbotenen Hausirens mit Waaren arss^r den Messen und Jah-mä klen, in ci"t.
neu Stücken zu erläutern.gnädigst gut gefunden haben; So verordnen Wir hierdurch gnä

digst, daß
§. l. nach Maaögabe gedachter Verordnung allen auswärtigen K ämern, Juden und

Umgän lern das Hausiren a-sser den M.'ss n und Jahrmärkten, gänzlich verboten sey« soll.
§. 2. Ans den Jahrmärkten selbst wirb gnädigst gestattet, daß die auswärtigen Handels

leute sowohl als die ttnlandischev mit allerley Waaren einen Tag vo&lt; dem jedesmaligen Markt
und einen Tag nachher, mithin inclusive deS eigentlichen Markttags üb.'rhaupt drey Tage, aber
yicht la a«r, ausstehen uud hausi'en düftn, nach deren Ablauf als a^n die Accis - und Licent-

betten!« jeden Orts die Packen nach Vorschrift der Verordnung vom Löten März 1784 §. 4.
wieder gehörig« versiegeln haben.

Hingegen haben Wir
§. 3. z rm Besten der ei-.ländischen Manusacturen und Fabricken in Gnaden zugestanden,

hg- alle inner halb Landes verfertigte Fc.brjck- iwb Manufactur, Waaren von «inländischen un-
U» berüch-


